
Start in das neue Jahr 2026
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 

liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Übergang in das Jahr 2026 verlief für Sie 
alle hoffentlich entweder ruhig oder sogar aus-
gelassen, aber auf jeden Fall gesund, glücklich 
und voller Tatendrang. Den Tatendrang be-
nötigen wir alle für die Herausforderungen, 
welche das neue Jahr 2026 mit sich bringt. 
Gleich zu Beginn des Jahres wird der neu ge-
wählte Bundesvorstand zusammentreten und 
sich darüber abstimmen, wie unter anderem 
die Beschlüsse der 22. Hauptversammlung in 
Arbeitsgruppen oder anderen Formaten be-
arbeitet werden sollen. Für den Fachbereich 
Beteiligungsrechte ein wichtiger Schritt, 
auf den einige bereits sehnsüchtig warten. 
Es wurden 13 Anträge im Sachgebiet II be-
schlossen, welche in den kommenden vier Jah-
ren bearbeitet und vor allem ins Ziel geführt 
werden sollen. Im Einzelnen waren dies Be-
schlüsse zur Verbesserung der Beteiligungs-
rechte, der Schaffung einer Übergangsschwer-
behindertenvertretung, der Ausweitung der 
Mitbestimmungsrechte auf einzelne Personal-
maßnahmen, der Beteiligung bei Infra-
strukturmaßnahmen auf örtlicher Ebene, der 
verpflichtenden Ausbildung von Führungs-
kräften in den Themenbereichen BPersVG, 
SBG, Tarifrecht und Beamtenrecht und ei-
nigen weiteren. 

Auch für das Jahr 2026 werden wieder 
die einzelnen Fachtagungen im FB BetR 
ausgeplant und angeboten. Bitte informie-
ren Sie sich dazu auf der Homepage des 
DBwV, in der Community oder den sozia-
len Medien. Es wird zeitgerecht ein Aufruf 
zur Anmeldung erfolgen. In 2026 werden 
die beliebten Taschenkarten zum SBG und 
BPersVG wieder herausgegeben, aktualisiert 
und in einem neuen Design. Daneben werden 
auch die in der zurückliegenden Wahlperiode 
neu erstellten Taschenkarten gedruckt. Für 
alle Taschenkarten wird es auch eine digitale 
Version geben. 

JAV-Wahlen 2026

Die Wahlen zur Jugend- und Auszubildenden-
vertretung (JAV) nach dem Bundespersonal-
vertretungsgesetz (BPersVG) finden regulär 
zwischen dem 1. März und 31. Mai 2026 statt, 
da sie alle zwei Jahre in geraden Kalender-
jahren durchgeführt werden. Die genauen 
Termine hängen vom Ende der Amtszeit der 
vorherigen JAV ab. Alle jugendlichen Be-
schäftigten unter 18 und alle, die sich in einer 
beruflichen Ausbildung befinden, dürfen wäh-
len. Entscheidend ist das Alter am Wahltag. 
Wählbar sind alle Azubis (unabhängig vom 
Alter) und alle Beschäftigten unter 26 Jahren 
– auch diejenigen, die schon ausgelernt haben 
und über 18 Jahre alt sind. Für die Wähl-
barkeit gilt also – im Unterschied zur Wahl-

berechtigung – die Altersgrenze „bis zum 
vollendeten 26. Lebensjahr“. Kandidierende 
müssen außerdem seit sechs Monaten dem 
Geschäftsbereich der obersten Dienstbehörde 
(BMVg) angehören. Es kommt dabei nicht auf 
die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Dienst-
stelle in diesem Bereich an.

Die JAV-Wahlen werden durch den Wahl-
vorstand organisiert und geleitet. Der Wahl-
vorstand wird durch den Personalrat bestellt, 
er hat in der Regel drei Mitglieder. Mindestens 
ein Mitglied des Wahlvorstands muss zum 
Personalrat wählbar sein, das heißt volljährig 
sein und mindestens sechs Monate dem Ge-
schäftsbereich der obersten Dienstbehörde 
angehören.

Der DBwV stellt regelmäßig Kandidatin-
nen und Kandidaten für die Wahlen zu den 
JAV auf. Sollten Sie Interesse haben und 
wollen sich aktiv in der Arbeit der JAV be-
teiligen, melden Sie sich gern bei uns über: 
beteiligungsrechte@dbwv.de.

Netzwerk meet B(w)

In der Novemberausgabe habe ich auf das 
neue Netzwerk meet B(w) aufmerksam ge-
macht, die ersten Schritte zu den Netz-
werken und zur Zusammenarbeit sind er-
folgt. Für die kommenden vier Jahre werden 
demnächst mögliche Arbeitsfelder identi-
fiziert und der Projektgruppe der GleiB vor-
gestellt. Das junge Netzwerk hat sich sehr gut 
sortiert und bereits viele Gespräche geführt.  

Generalleutnant Robert Sieger, Leutnant Claudia Auner, Flottillenarzt Dr. Nicole Eckert und Hauptmann Katharina 
Petersen (v.l.).
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